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Gemeinde Emmingen-Liptingen 
Landkreis Tuttlingen 
 

SATZUNG ZUR AUFHEBUNG DER SATZUNG ÜBER DIE 
ERHEBUNG VON GEBÜHREN FÜR DIE ERSTATTUNG VON 
GUTACHTEN DURCH DEN GUTACHTERAUSSCHUSS 
(GUTACHTERAUSSCHUSSGEBÜHRENSATZUNG) VOM 
15.12.1995 

 
(AUFHEBUNGSSATZUNG VOM 11.11.2019) 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der 
§§ 2 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in ihrer 
derzeit jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Emmingen-Lip-
tingen am 11.11.2019 folgende Satzung Beschlossen: 
 

§ 1 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch 
den Gutachterausschuss (Gutachterausschussatzung) vom 15.12.1995, zuletzt geän-
dert durch Änderungssatzung vom 01.04.2012, wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Hinweis nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO)oder aufgrund der GemO erlassenen Verfah-
rensvorschriften  beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 der Gemein-
deordnung der aktuell gültigen Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bür-
germeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit wi-
dersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein Dritter die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
Emmingen-Liptingen, den 11.11.2019 
 
gez. 
Joachim Löffler 
Bürgermeister 
 


